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SATZUNG 
 
 
 
 

des Vereins der Freunde 
 
 
 
 

des Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster 
 
 
 

in Berlin e.V. 
 
 
 
 
 
 

(nach den Beschlüssen der Hauptversammlung am 30.05.67  
und 17.06.2013 und 27.09.2018 und 08.01.2024) 
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§ 1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

 

Der Verein führt den Namen Verein der Freunde des Evangelischen Gymnasiums zum Grauen 

Kloster in Berlin e.V. Er hat seinen Sitz in Berlin und steht unter der Obhut des Bischofs der Evan-

gelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Das Geschäftsjahr 1967 beginnt mit Inkrafttreten dieser Sat-

zung und endet mit dem Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 

Zweck des Vereins 

 

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. Der Verein unterstützt ideell und materiell das Evangelische Gymnasium zum 

Grauen Kloster. Er soll im Zusammenwirken mit dem Gymnasium durch besondere 

Veranstaltungen den Zusammenschluss aller festigen, die an der Förderung des kirch-

lichen Schulwesens und an der Pflege der modernen humanistischen Bildung interes-

siert sind. Der Verein unterstützt auch das Gymnasium in der Pflege der Tradition des 

alten Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster und arbeitet mit der Vereinigung 

ehemaliger Klosteraner zusammen. 

 

2. Der Verein verfolgt seine ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecke insbeson-

dere 

 

(a) durch Bewilligung von Geldmitteln oder Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, 

Sportgeräten usw., 

 

(b) durch Zuschüsse bei Schulfahrten und -wanderungen aller Art, 

 

(c) durch Unterhaltung oder Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, die 

den gemeinnützigen Zwecken des Vereins entsprechen, 

 

(d) durch Herausgabe des Mitteilungsblattes "Das Graue Kloster" mit der Vereinigung 

ehemaliger Klosteraner. Soweit Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, wird 

in der Regel eine Spende erbeten, die ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke 

verwendet wird. 
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§ 3 

Beschaffung der Mittel zur Verwirklichung der Vereinszwecke 

 

Die erforderlichen Mittel werden aufgebracht 

 

(a) durch Beiträge, 

 

(b) durch Spenden. 

 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Das Mitglied setzt bei 

seinem Eintritt die Höhe seines Beitrages selbst fest. Eine Festsetzung kann jederzeit mit 

Wirkung für das folgende Geschäftsjahr widerrufen werden. Die Hauptversammlung be-

schließt einen Mindestbeitrag. 

 

 

§ 4 

Verwendung der Mittel 

 

1. Alle Vereinsmittel sind zweckgebunden im Sinne des § 2. 

 

2. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden weder eine Entschädigung noch werden Bei-

träge zurückgezahlt. 

 

3. Es dürfen Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Zuwendungen nicht begünstigt werden. 

 

 

§ 5 

Mitgliedschaft im Verein 

 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, welche die Vereinszwecke an-

erkennt. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

 

2. Der Austritt kann jederzeit schriftlich erklärt werden. Die Mitgliedschaft erlischt außerdem 

durch den Tod des Mitgliedes, durch Auflösung, Austritt oder Ausschluss. Über den Aus-

schluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit aller seiner Mitglieder. Der Aus-

schluss ist statthaft, wenn das Mitglied seinen Beitrag für mindestens zwei Geschäftsjahre 

nicht bezahlt hat oder beharrlich und vorsätzlich gegen die Zwecke des Vereins verstoßen 

hat. 

 

3. Für die namens des Vereins eingegangenen Verbindlichkeiten haftet allein dessen Vermö-

gen; eine Haftung der Mitglieder besteht nicht. 
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§ 6 

Die Leitung des Vereins 

 

1. Der Verein wird im Namen des Vorstandes gemeinschaftlich durch den Vorsitzenden und 

den Schatzmeister gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 

 

2. Der Vorstand setzt sich aus mindestens drei, höchstens fünf gewählten Mitgliedern des Ver-

eins sowie aus Delegierten gemäß 3 b) zusammen. 

 

3. a) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 4 Jahre. Seine Mitglieder bleiben bis zur Vor-

nahme von Neuwahlen im Amt. 

 

b) In den Vorstand werden delegiert und sind von der Hauptversammlung nicht zu 

wählen: 

 

aa) von der Schule: ein Vertreter des Kollegiums,  

 

bb) vom Elternausschuss: ein Vertreter. 

 

Die Tätigkeit eines Delegierten gilt bis zu seiner Abberufung oder seinem Rücktritt. 

Das Ausscheiden aus dem Amt, das für seine Tätigkeit im Verein Voraussetzung 

war, hat die sofortige Abberufung des Delegierten zur Folge. 

 

c) Aus dem Kreis der unter a) genannten Personen soll der Vorstand für die Dauer 

von 4 Jahren den Vorsitzenden des Vereins und die Geschäftsführung wählen so-

wie aus dem gesamten Vorstand den Stellvertreter des Vorsitzenden. 

 

d) Bei seiner ersten Zusammenkunft nach der Wahl des Vorstandes beruft der Vor-

stand aus seinem Kreis auf Vorschlag des Vorsitzenden den Schriftleiter des in 

§ 2.2 genannten Mitteilungsblattes. Seine Arbeit erfolgt im Einvernehmen mit dem 

Vorsitzenden. 

 

4. Der Vorstand ist bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern beschlussfähig. Er fasst seine Be-

schlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 

den Ausschlag. Der Vorstand kann Beschlüsse auch brieflich, per Telefax oder E-Mail fas-

sen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem zustimmen oder an der Abstimmung teilnehmen. 

In diesem Fall gibt der Vorsitzende das Abstimmungsergebnis auf einem dieser Kommuni-

kationswege bekannt. 

 

5. Die Arbeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. Nachgewiesene Barauslagen werden 

ersetzt. 

 

6. Der Vorstand hat alljährlich der Hauptversammlung einen Abschluss vorzulegen. Der Vor-

stand wird von den in § 7 genannten Kassenprüfern hinsichtlich der Kassenführung und 
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Rechnungslegung einer Prüfung unterzogen. Den Bericht über diese Prüfung haben die 

Kassenprüfer der Hauptversammlung vorzulegen. 

 

 

§ 7 

Die Kassenprüfer 

 

Die Kassenführung und Rechnungslegung des Vereins wird einmal im Jahr von zwei Mitgliedern 

geprüft, die hierzu von der Hauptversammlung für in der Regel 2 Geschäftsjahre zu wählen sind. 

 

 

§ 8 

Die Hauptversammlung 

 

1. Alljährlich - in der Regel nach Beginn des Geschäftsjahres und Vorliegen des Jahresab-

schlusses - beruft der Vorsitzende eine Hauptversammlung ein. Ferner hat dieser auf Be-

schluss des Vorstandes oder auf Antrag von mindestens 30 Mitgliedern binnen vier Wochen 

eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. 

 

2. Die Einberufung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich oder per E-Mail an die 

letztbekannten E-Mailadressen. Die Frist zwischen den Einberufungs- und dem Versamm-

lungstagen soll zehn Tage betragen. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Ver-

sammlung. 

 

3. Die Hauptversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

(a) die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer, 

 

(b) die Genehmigung des von dem Vorstand gefertigten Jahresabschlusses und des 

von den Kassenprüfern gefertigten Berichtes, 

 

(c) die Entlastung der Vorstandsmitglieder, soweit ihre Amtszeit abgelaufen ist, 

 

(d) die Festsetzung des jährlichen Mindestbeitrages, 

 

(e) Beschlüsse über Änderung der Satzung. 

 

4. Die Beschlüsse werden außer in dem Fall der Abschnitte § 9, 1 und 2 mit einfacher Mehrheit 

der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. 

 

5. Die Verhandlungen und Beschlüsse werden in einer Niederschrift festgelegt, die von dem 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer unterzeichnet wird. 
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§ 9 

Satzungsänderung und Auflösung des Vereins 

 

1. Änderungen der Satzung erfordern mindestens drei Viertel der Stimmen der anwesenden 

Mitglieder. 

 

2. Die Auflösung des Vereins erfordert mindestens vier Fünftel der Stimmen der anwesenden 

Mitglieder. 

 

3. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

nach Erfüllung der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen des Vereins an die Stiftung 

Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster, die es unmittelbar und ausschließlich für 

steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. 

 

 

§10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit dem 1. April 1967 in Kraft. 

 

 

gez. Dr. Carl A. Claussen gez. Dr. Thomas Lindemann    gez. Georg v. La Chevallerie 

 

 

 
§ 9 geändert durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 07.06. und 05.12.2005 

 

§§ 6.2, 6.4, 7 und 8.1 geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 17.06.2013 

 

§§ 2.1, 3 und 4 Nr. 2 geändert durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 27.09.2018 

 

§ 8.2 geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2024 

 


